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Stellungnahme der

Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR),

Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs,

zum 1. Entwurf des österreichischen Programms zum 

"Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und soziale Ausgrenzung (2010)"

Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation erlaubt sich, zu oben ange​führtem Entwurf folgende Stellungnahme abzugeben: 

Allgemeines
Der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation ist bewusst, dass dem BMASK nur ein geringfügiges Budget für das "Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und soziale Ausgrenzung (2010)" zur Verfügung steht.

Dennoch ist es unabdingbar, die wichtigsten politischen Forderungen, die eine grund​legende Voraussetzung für die Verwirklichung der Bekämpfung der Armut und zur Förderung der sozialen Eingliederung, vor allem für Menschen mit Behinderungen ist, vorzubringen.

An erster Stelle aller Bemühungen zur Bekämpfung der Armut und der daraus folgenden sozialen Ausgrenzung muss die Einführung der bereits für 2009 vorgesehenen bedarfs​orientierten Mindestsicherung stehen. Diese Maßnahme würde einen wesentlichen Bei​trag zur Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung in Österreich leisten.
1.) Arbeitsmarkt

Wir begrüßen, dass dem Thema Armut und soziale Ausgrenzung verstärkte Aufmerk​samkeit gewidmet wird. Wie bereits aus der Einleitung zum Dokument hervorgeht, waren bereits vor der Wirtschaftskrise 18 Prozent der Haushalte mit behinderten Personen von Armut betroffen. Wie die vergangenen Erfahrungen gezeigt haben, ver​lieren Menschen mit Behinderungen bei volkswirtschaftlichen Turbulenzen frühzeitig ihren Arbeitsplatz.

Im Hinblick auf die derzeitige wirtschaftliche Situation bedeutet dies, dass der Anteil von Menschen mit Behinderungen, die von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen sind, zu​nimmt. 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen müssen auch in den kommenden Jahren zum Schwerpunkt der Behindertenpolitik ge​macht werden, um dieser drohenden Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Situation von Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken.

Im Folgenden nur einige Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen:

· Qualifizierungsmaßnahmen für behinderte Menschen ausweiten, um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 

· Erfüllung der Beschäftigungspflicht von begünstigten behinderten Menschen durch spürbare Erhöhung der Ausgleichstaxen unter gleichzeitigem Ausbau von Förderungsmaßnahmen für die Beschäftigung von behinderten Menschen, sowie Erfüllung der Beschäftigungspflicht von begünstigten behinderten Menschen im öffentlichen Dienst.

· Verbesserte Individualförderung durch Gewährung von Lohnkostenzuschüssen, wobei als Bemessungsgrundlage für den Zuschuss die tatsächlichen Gehalts- oder Lohnkosten - ohne Deckelung – herangezogen werden sollten.

· Unter dem Motto „Arbeit vor Rente“, müssen rechtzeitig Maßnahmen der beruf​lichen Rehabilitation (z.B. Umschulung, Weiterbildung) gesetzt werden, sodass Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben verbleiben können.

· Auch sollte verstärkte Aufmerksamkeit der Beseitigung von sogenannten “Benefit traps” gewidmet werden, um den Einstieg von Menschen mit Behin​derungen in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, beziehungsweise ihnen die not​wendige finanzielle Sicherheit zu geben, falls sich nachträglich herausstellt, dass eine (Voll-) Beschäftigung nicht möglich ist.

2.) Jugendliche

Das gleiche gilt für jugendliche Personen mit Behinderungen. Bei allen Maßnahmen, die derzeit für jugendliche Arbeitslose ins Leben gerufen werden, dürfen die Bedürfnisse von behinderten Jugendlichen nicht außer Acht gelassen werden. 

Dies könnte zum Beispiel unter anderem durch die Aufstockung der Mittel für die Beschäftigungsinitiative der Bundesregierung erfolgen beziehungsweise eine Unter​suchung in Auftrag gegeben werden, die die Effektivität der bisher getroffenen Maß​nahmen und ob die Maßnahmen vollinhaltlich noch der derzeitigen und künftigen Situa​tion am Arbeitsmarkt entsprechen, überprüft. Wir regen daher eine Überprüfung der Struktur und finanziellen Ausstattung der Beschäftigungsinitiative der Bundesregierung an, um festzustellen, ob das derzeitige Konzept den geänderten Bedingungen hinsicht​lich des gegenwärtigen als auch zukünftigen Arbeitsmarktes und der wirtschaftlichen Bedingungen noch gerecht wird.

3.) Förderung von integrativen Arbeitsmärkten und integrierter Ansätze zur aktiven Eingliederung

Dieses Kapitel des 1. österreichischen Programmentwurfes beschäftigt sich unter ande​rem auch mit Frauen mit Betreuungspflichten. Integrative Arbeitsmärkte und integrative Ansätze zur aktiven Eingliederung können für diese Personengruppe nur dann nutzbar sein, wenn eine Verankerung der Kinderrechte auf Verfassungsebene zur Sicherstellung der sozialen Eingliederung (Kindergärten), der medizinischen- & therapeutischen Ver​sorgung und zur vollen Teilhabe am gesellschaftlichem Leben erfolgt. Erst dann wird es Frauen mit Betreuungspflichten möglich sein, sich am Arbeitsmarkt entsprechend ein​zubringen.

4.) Frühmaßnahmen/Schule/Ausbildung

Um Armut von Anfang an zu bekämpfen und die Integration in die Gesellschaft zu fördern, müssen auch folgende Maßnahmen getroffen werden:

a) Frühförderung / Kindergarten 

( Flächendeckende Frühförderung durch ein österreichweites, qualitativ hoch​wertiges und flächendeckendes Frühförderangebot und in jedem Bundesland eine zentrale Anlaufstelle für Familien mit einem Angehörigen mit Behinderung, die über alle Angebote informiert ist und das passende Angebot herausfiltern kann.

( Früherkennung und unmittelbar daran anschließende Frühförderung von ge​hörlosen Babies und Kleinkindern und solchen, die von Entwicklungsstörungen betroffen sind, sowie Elternschulung anbieten.

b) Schule 

( Inklusive Schulbildung - gleiche Rahmenbedingungen in allen Bundesländern und inklusive Bildung – auch über die 9. Schulstufe hinaus – gesetzlich ver​ankern. 

· Ausbildungsverlängerung bei sonderpädagogischem Förderbedarf, um Chancen​gleichheit für junge Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu erreichen.

( Verbesserung der Hörförderung hörbehinderter Kinder in Schulen.

( Persönliche Assistenz für SchülerInnen mit Wahrnehmungsschwierigkeiten und Lernschwächen, um den gesamten Schulunterricht gemeinsam mit den anderen SchülerInnen wahrnehmen zu können.
Für eine erfolgreiche Integration autistischer Kinder eine zusätzliche Unter​stützung wie z.B. eine persönliche Fachassistenz anbieten.

c) Ausbildung
( Den Zugang zu höherer Bildung auch Menschen mit Behinderungen, gehör​losen Menschen und Menschen mit Wahrnehmungsschwierigkeiten bzw. Autismus, ermöglichen.

[Das derzeit vom Bundessozialamt bereitgestellte Budget für z.B. ÖGS-DolmetscherInnen reicht nicht, um den durchgängigen Besuch und die aktive Teilnahme an Vorlesungen und Seminaren zu sichern. Behinderte Studierende müssen ein Recht auf DolmetscherInnen bzw. persönlicher Assistenz haben, wenn sie es als notwendig empfinden.]

( Diskriminierung von gehörlosen Personen beim Zugang zu Pädagogischen Hochschulen beenden.

( Hörende LehrerInnen, die gehörlose SchülerInnen unterrichten, zur Gebärden​sprache verpflichten und nach gebärdensprachlichen Standards beurteilen - ge​hörloses Fachpersonal zu Prüfungen beiziehen.

5) Lebenslanges Lernen

( Schulungen und Fortbildungen in abgestimmten Kursen, zu finanziell tragbaren Bedingungen österreichweit für Menschen mit Behinderungen, vor allem auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten einrichten, fördern und zugänglich machen.

6) Pflegevorsorge

Die Diskussionen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es im grundsätzlich bewährten System der Pflegevorsorge in Österreich einen dringenden Bedarf der Weiterentwicklung gibt. Aufgrund der demographischen Entwicklung gilt es, Struk​turen und Richtlinien zu entwickeln, die es Menschen jeden Lebensalters erlauben, chancengleich am Leben und in der Gesellschaft teilzuhaben. Dies wird sowohl durch eine Politik der Inklusion als auch durch entsprechende Unterstützung sichergestellt, wie z. B.:

( Valorisierung des Pflegegeldes durch eine jährliche, gesetzlich verankerte Valorisierung zumindest im Ausmaß der Steigerung des VPI.

( Weiterentwicklung der 15a- BVG-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern in der Pflegevorsorge mit dem Ziel, tatsächlich flächendeckende und bedarfs​orientierte Pflegedienste anzubieten, wobei insbesondere auf die Bedürfnisse der pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen eingegangen wird.

( Maßnahmen zur langfristigen Absicherung der Finanzierbarkeit des Pflege-Systems ergreifen (vgl. Vorschläge der Arbeitsgruppe „Pflegevorsorge“ im BMASK).

7) Finanzen

( Valorisierung der steuerfreien Pauschbeträge wegen Behinderung (§ 35 EStG), die zuletzt im Jahre 1987 angehoben wurden.
Für jene behinderten Menschen, die keiner Steuerpflicht unterliegen, eine „Negativsteuer“ im Ausmaß der durchschnittlich steuermindernd wirksamen Freibeträge einführen.

( Den Freibetrag für Menschen mit Behinderung (§ 3 der VO über außerge​wöhnliche Belastungen) entsprechend anpassen.

( Hilfsmittel, auch Blindenhilfsmittel (gekennzeichnete Produkte) von der Einfuhr- / Umsatzsteuer befreien.

( Begutachtungen (z.B. zum weiteren Behalt eines Führerscheins), die auf Grund einer Behinderung erforderlich sind, kosten- und gebührenfrei  - unabhängig vom Einkommen - stellen, auch eine Refundierung aus den Mitteln des Unter​stützungsfonds für Menschen mit Behinderung ist vorstellbar.

8) Barrierefreiheit

( Verpflichtende Ausbildungen für barrierefreies Bauen / Universal Design und damit Umsetzung der diesbezüglichen Europaratsresolution aus 2001.

( Verbesserung der Bauordnungen und der Wohnbauförderung der Länder, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten.

( Gesetzliche Verankerung der auf Barrierefreiheit abzielenden ÖNORMEN - der​zeit haben ÖNORMEN keinen bindenden, sondern lediglich empfehlenden Charakter.

( Förderung barrierefreien Bauens durch Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe und Marketingstrategien.

( Höranlagen / Induktionsanlagen für hörbehinderte Menschen (Hörgeräteträger) in allen öffentlichen Gebäuden einrichten.

· Die nationale Website für das Europäische Jahr muss für Menschen mit Behinderungen barrierefrei gestaltet sein.

9) Sozialversicherung

( Personen in Beschäftigungstherapien, Werkstätten oder in fähigkeits​orientierten Aktivitäten müssen umfassenden sozialversicherungsrechtlichen Schutz erhalten.

Wien, 15. April 2009

Österreichische�Arbeitsgemeinschaft für�Rehabilitation (ÖAR)�Dachorganisation der �Behindertenverbände Österreichs


Dr. Anthony Williams  DW 117


E-Mail: williams.eubuero@oear.or.at
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